


Flächennutzungsplan Stadtverband Saarbrücken
Erläuterung zur Änderung:

Völklingen „Nordring“

„Wohnbaufläche“
statt

„Fläche für die Landwirtschaft“

Die Änderung des Flächennutzungsplans schafft, in Verbindung mit der parallelen
Änderung des gleichnamigen Bebauungsplans, die planungsrechtliche
Voraussetzung für die  wohnbauliche Nutzung einer landwirtschaftlichen Brachfläche
nördlich des Nordrings. Dabei ergänzt das Plangebiet, in Verlängerung der
Parkhausstraße, im Nordosten die bereits bestehende Wohnbebauung.

Mit der geplanten Wohnnutzung findet auf ca. 1,4 ha ein über den gegenwärtigen
Nutzungszustand hinausgehender Eingriff in Natur und Landschaft statt. Nach der
durchgeführten Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung können nur ca. 60% des
notwendigen Ausgleichs innerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen werden. Das
verbleibende Defizit von 40% ist zum einen durch entsprechende Maßnahmen
außerhalb des eigentlichen Planbereichs zum anderen über die Öko-Konto-Regelung
auszugleichen. Zur Sicherung dieser Maßnahmen ist auf der Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung vor Satzungsbeschluss ein entsprechender
Städtebaulicher Vertrag gemäß § 1a Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 1 BauGB zwischen
Vorhabenträger und der Mittelstadt Völklingen, unter Einbeziehung der Unteren
Naturschutzbehörde, abzuschließen.


